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Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, 
Sträuchern und landwirtschaftlichen Kulturen entlang öffent-
lichen Strassen und Gehwegen 

 
Die Strassenanstösser werden gebeten, bezüglich 
Bepflanzung und Einfriedungen an öffentlichen 
Strassen folgende Hinweise auf die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen zu beachten: 
 
� Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kultu-

ren und nicht hochstämmige Bäume müssen 
seitlich mindestens 0.50 m Abstand vom 
Fahrbahnrand haben. Äste dürfen nicht in 
den über den Strassen freizuhaltenden 
Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen. 
Über Geh- und Radwegen müssen mindes-
tens eine Höhe von 2.50 m sowie ein seitli-
cher Abstand von 0.50 m freigehalten wer-
den. 

 
� Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht behindert werden. 
 
� An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einzäunungen die Fahrbahn um höchstens 0.60 m 

überragen. Für nicht hochstämmige Bäume, Hecken, Sträucher und dergleichen gelten die Vor-
schriften über Einfriedungen. Demnach müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe von 1.20 m einen 
Strassenabstand von 0.50 m ab Fahrbahnrand einhalten. Höhere Pflanzen müssen entsprechend 
gekürzt werden. 

 
� Ungenügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen einen Abstand von 2 m vom Fahrbahnrand 

bzw. 0.50 m von der Gehweghinterkante einhalten. 
 
Für Schäden, die durch nicht vorschriftsgemässes 
Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, 
Sträucher und landwirtschaftliche Kulturen entste-
hen, ist der Grundeigentümer haftbar. 
 
Die Strassenanstösser werden hiermit gebeten, 
die Äste und andere Bepflanzungen alljährlich 
bis zum 31.Mai und im Verlaufe des Jahres, ge-
mäss oben stehenden Vorschriften zurückzu-
schneiden. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
Bauverwaltung Reichenbach  


